
Übertretungen berechtigen den SFV zum sofortigen Entzug der Lizenz. Der für die Lizenz erlegte Geldbetrag wird nicht zurückerstattet!
Gästekarten werden nur in Begleitung eines Hauptlizenznehmers ausgegeben. Auskünfte und Bestimmungen office@sfvkorneuburg.at
Gästekarten gelten für das gesamte Revier, ausgenommen im Monat Mai der Teich Leobendorf. 

Generelles RAUBFISCHVERBOT im gesamten Revier in den Monaten Februar / März / April     (Ausnahme: Wels: Blutegel, Boilies, Pellets, Tauwürmer)

Beschädigung fremden Eigentums, insbesondere Uferschutzdämme und dergleichen sowie das Betreten vereinsfremder Steganlagen
Beunruhigung der Jagd (Feuer machen, Lärmen jeder Art)
Schleppfischen
Transport lebender Fische aus dem und in das Revier (ausgenommen Köderfische)
Fischen von der Brücke des Einlaufbauwerkes

Verbote

Gültig ab 01. Jänner 2024

Das Angeln ist unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Fischereiordnung waidgerecht auszuüben. 

                                                      SPORTFISCHERVEREIN KORNEUBURG  
                                                                                               seit 1920

                                       Straße Hinter der Werft 2, Postfach 13                                   
2100 Korneuburg

www.sfvkorneuburg.at
mail: office@sfvkorneuburg.at

ZVR Zahl: 419689549

Beim Fischen ständig mitzuführen sind: Amtliche Fischerkarte, die Lizenz, die Fischereiordnung, Fangentnahmeliste, Lösezange, Maßband, Waage 

Es ist die Pflicht des Lizenznehmers sich mit den Reviergrenzen und Zusatztafeln vertraut zu machen (Revierplan). Der Lizenznehmer ist verpflichtet an der Überwachung des 
Fischwassers mitzuwirken und Verstöße, sowie Wasser- und Uferverunreinigungen an den Vorstand zu melden (Gegenseitige Kontrolle!). 

Der Angelplatz und deren Umgebung ist immer sauber zu verlassen. 

Reviergrenzen Jugend‐ u. Stromlizenz: Donau linksufrig, von den Reviertafeln an der Wiener Landesgrenze, danach innerhalb des Areals der ehemaligen Schiffswerft: Linksufrig die 
Schiffsanlegestelle Korneuburg, rechtsufrig der Beginn der Spundwand und das Areal des Sporthafen Betriebsvereines Korneuburg (siehe Tafeln)!

Unterfangkescher und Fischtöter. Bei Dunkelheit ist eine Taschen- oder Stirnlampe mitzuführen.

Fischen auf Raubfische vom 01.01. bis 31.05 im Stockerauer Arm oberhalb der 1.Wehr                (Ausnahme: Wels: Blutegel, Boilies, Pellets, Tauwürmer)

Die Aufsicht der Fanggeräte ist ununterbrochen und persönlich vom Lizenznehmer auszuüben!

Verkauf entnommener Fische

Gezieltes Befischen geschonter Fischarten
Ausnehmen und Entschuppen entnommener Fische in den Schottergruben

Im Monat Mai das Fischen mit Köderfischen und deren Teile (ausgenommen am Teich Leobendorf)
Im Monat September das Fischen im Stockerauer  Arm oberhalb der 2. Wehr bis zur Reviergrenze (Hirschbrunft)



Revier Angelzeit Fanggerät Anfüttern Boot Zusatzbestimmungen
Donau / Werft / Vorbecken 0-24h 3 Erlaubt Erlaubt
Hechtenfang / Donaugraben Nur am Tag (*1) 3 Erlaubt Verboten
Entlastungsgerinne 0-24h 3 Erlaubt Erlaubt             nur Ruderboot erlaubt!

Stockerauer Arm
Nur am Tag(*1) -                              NF 

von der 1. Wehr stromabwärts
3 Erlaubt

Erlaubt, nur 
Vereinsboot

Apfelteich 0-24h 3 Verboten Verboten nur Hakenköder erlaubt !!!
Sauhaufen Nur am Tag (*1) 3 Verboten Verboten nur Hakenköder erlaubt !!!
Hafner 0-24h 3 Verboten
Hüttenboden Nur am Tag (*1) 3 Erlaubt nur Vereinsboot

1.1.- Beginn Anfischen / 1.6.-31.12.                                                                                                                   
0-24h

3

Beginn Anfischen - 31.5.                                                         
0-24h

1

(*1) Nur am Tag, bedeutet  1 Std. vor Sonnenaufgang bis 1 Std. nach Sonnenuntergang!
Motorboote unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen, sowie Anmeldung im Verein (Kopie d. Schiffspapiere) - gültig bis auf Widerruf
Ruderboote unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen.

Untermaßige und in der Schonzeit gefangene Fische sind schonend zurückzusetzen!
Entnommene Fische sind SOFORT in der Fangentnahmeliste unter Angabe von Revier, Tag, Zeit, Art, Gewicht und Länge mit Kugelschreiber einzutragen!
Die sorgfältig ausgefüllte Fangentnahmeliste muss bei der Lizenzvergabe abgegeben werden, da sonst keine neue Lizenz ausgestellt wird. 
Im Setzkescher aufbewahrte Fische gelten als entnommen und dürfen weder ausgetauscht noch zurückgesetzt werden.

IST DIE TÄGLICH ERLAUBTE FANGENTNAHME (siehe oben) ERREICHT, DARF NICHT WEITERGEFISCHT WERDEN!

Die jährliche Teilnahme an einen Arbeitseinsatz ist verpflichtend, bei Abwesenheit verfällt die Kaution von € 50,--. 

1.1. - 31.5. 60 cm

1.1. - 31.5. 40 cm

1.2. - 30.4. 60 cm

1.2. - 31.5. 40 cm
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Max. Fangentnahme pro Tag aus dem gesamten Revier:  2 Stk  Friedfische UND 2 Stk. Raubfische 
Jährliche Fangentnahme  gültig für das gesamte Revier: 20 Stk. Karpfen und 10 Stk. Hecht oder Zander

Fischen von Mauern nur in Verbindung mit einem Spundwandkescher (Durchmesser mindestens 80cm) und einer Abhakmatte erlaubt.

Forellenbarsche und Zwergwelse zählen nicht zur Tages- und Jahresentnahme (Zwergwelse dürfen nicht zurückgesetzt werden!) 

Gesetzliche Schonzeiten und Sonderbrittelmaße für Stockerauer-Arm unterhalb der 1. Wehr, 
Donau, Werft, Vorbecken, Entlastungsgerinne, Hechtenfang und Donaugraben

Sonderschonzeiten und Sonderbrittelmaße für Stockerauer Arm, oberhalb der 1. Wehr, 
Hafner, Hüttenboden, Sauhaufen, Teich Leobendorf und Apfelteich

Hecht

Zander

Hecht

Zander

Den Weisungen und Aufforderungen des Fischereiaufsehers ist unbedingt Folge zu leisten. Der Fischereiaufseher ist berechtigt, bei einer Übertretung dieser 
Fischereiordnung  oder bei Nichtbefolgung einer Anweisung, sofort die Lizenz zu entziehen!

Erlaubt, nur 
Vereinsboot

Jede gehakte Forelle muss entnommen 
werden!                                                            

Ab Beginn Anfischen dürfen max. 2 
Fische pro Tag entnommen werden         

Teich Leobendorf

M
it einem

 Einfachhaken                 
(ausg. Spinnfischen)

oder Spinnfischen m
it 1 Rute

oder eine Ködertaubel /m
ax. 120x120cm

M
it einem

 Einfach- 
oder einem

 
M

ehrfachhaken 
(ausg. 

Spinnfischen)

Entnahmepflicht von Amur in allen Teichen!
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